
Senatsverwaltung für J ustiz

Allgemeine Anordnung
zur Übertragung von Zuständigkeiten

Vorn 9. September 2003

JustIA2
Telefon: 90 13 - 32 51 oder 90 13 - 0, intern 9 13 - 32 5l

Auf Grund des $ 11 Abs. 1 Satz 2 und des $ llJ des Landes-
beamtengesetzes in Verbindung mit $ 126 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2
des Beamtenrechtsrahmengesetzes wird bestimmt:

I.

Für' den Erlass von Widerspruchsbescheiden sind zuständig:

1. die Präsidentin des Kammergelichts lür die Riehterinnen
und Richter sowie Beamtinnen.und Beamten der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit,

2. der Präsident des Oberverwaltungsgerichts für die Richte-
rinnen und Richter sowie Beamtinnen und Beamten der
Ver waltuu gsgerichtsbarkeit,

3. die Präsidentin des Landessozialgerichts für die Richter-
innen und Richter sowie Beamtinnen und Bearaten der So-
zialgerichtsbarkeit,

4. del Präsident des Finanzgerichts für die Richterinnen und
Richter sowie Beamtinnen und Beamten der Finanzge-
richtsbarkeit,

5. der Generalstaatsanwalt in Berlin für die Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte sowie Beailtinnen und Beamten
der Staatsanwaltschaften und dei Amtsanwaltschaft.

Für'Maßnahrnen, die die in Satz 1 genannten Dienstbehörden
oder die Senatsverwaltung für Justiz selbst getrollen haben, ver-
bleibt es bei del Zr:ständigkeit der Senatsverwaltung für Justiz,
sorveit es sich nicht urn Aagelegenheiten handelt, die das Justiz-
verwaltungsamt in deren Auftrag getroffen hat.

rI

Die Anordnung über die Befugnis zur Erneunung der Beamten
der Besoldungsgruppen A 12, A i3, A 14 (gehobener Dienst) im
Geschältsbereich der Senatsverwaltung für Justiz vom 13. Sep-
tember 2000 (ABl. S. 3844) wird aufgehoben.

flI.
Diese Anordnung tlilt arr L Oktober 2003 in Kraft. Die bei der
Senatsverwaltur.rg lür Justiz anhängiger.r Verfahren gehen mit
In-Kraft-Treten dieser Anotdnung in dem Stand, ir.r den.r sie sich
beflnden, auf die nach diesei Anorduung zuständige Behörde
über.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Einleitung eines Enteignungsverfahrens

Bek. v. 08. 09. 2003 - Stadt GenRef 6 -
Telefon: 90 12 - 55 56 oder 90 12 - 0, intern 9 12 - 55 56

Die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die Ober-
flnanzdirektion Berlin, hat beantragt, das Eigentum an dem
918 rn2 großen Grundstück in Berlin-Pankow, Ortsteil Weißen-
see, Lehderstraße 69 zu Gunsten des Landes Berlin zu entzie-
hen.

Das Grundstück ist im Crundbuch von Weißensee des Amtsge-
richtes Hohenschönhausen (vormals Amtsgericht PankowÄVei-
ßensee), Blatt 6177 N, Flur 247, Flurstück 9020 verzeichnet. Als

3998 6 ABl. Nr. 4s t26.oe,2ooa

,tgE

Eigentümer ist in Abteilung I die Bundesrepublik Deutschland Wott
(Bundesfi nanzveiwaltung) eingetragen.

vom 23. Juli 2002 (BGBI. I S. 2850) durchgeführt 305

Das Enteignungsverlahren ist am 8. September 2003 eingeleitei =i
.Inget

Das Verfahren wird nach den Vorschriften des Baugesetzbuchei
(BauGB) in der Fassung vom27. August 1997 (BGBI. I S. 2141.

i998 I S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes

worden.

Auf die Genebmigungspflicht nach $ 109 BaUGB für die in g 5l .
BauGB bezeichneten Rechtsvorgänge, Vorhaben und Teilungen .
wir-d hingewiesen.

Der Termiir zur mündlichen Verirandlung über den Entzie-
hungsantrag ist auf ::

Freitag, den 31. Oktober 2003,10 Uhr

in unserem Dienstgebäude Württembergische Straße 6, Zim-
rner 1101, 11. Etage, 10707 Berlin (Wilmersdorfl) lestgesetzt
worden.

Beteiligte in dem Entziehungsverfahren sind u. a. neben denje-'

nigen, für die ein Recht an dem Grundstück oder an einem das

Grundstück belastenden Recht im Grundbuch eingetragen oder
durch Eintragung gesichert ist, auch die Inhaber eines nicht im
Grundbuch eingetragenen Rechts an dern Grundstück oder an

einem das Grundstück belastenden Recht, eines Anspruches
mit dem Recht auf Befriedigung aus dem Grundstück oder ei-

nes persönlichen Rechts, das zum Erwerb, zum Besitz oder zur
Nutzung des Grundstücks berechtigt oder die Benutzung des

Glundstücks beschränkt, wenn das Recirt spätesteus in der

rnündiichen Velhandlung über den Enteignungsautrag ange-

meldet wird. 
:

Etwaige Einwendungen gegen den Entziehungsantrag sind

möglichst vor'der rnür.rdlichen Ver-handluirg schriftlich bei der

Enteignungsbehörde einzureichen oder zur l'liederschriflt zu

elklären. Alle Beteiligten werden aufgefordert, ihre Rechte
spätestens in der mündlichen Ver'handlung wahrzunehmen.
Auch bei Nichterscheinen der Beteiligten oder Nichtanmelduttg
von Rechten kann über den Enteignungsantrag sowie andele im
Verfahren zu erledigende Anfräge entschieden werden.

Die Beteiligten können den Entziehungsantrag mit den dazuge'
hörigen Unterlagen werktäglich - außer Sonnabend - in der

Zeit vot'r 9 bis 13 Uhr oder nach Vereinbarung in dem vorher
bezeichneten Dienstgebäude der Senatsverwaitung für Stadt-
entwicklung, Zimmer 1205, 12. Etage einsehen.

Stel!en für die Fremdkosrtrolle
von Vorbehandlungsanlagen

gemäß der Gewerbeabfallverordnung

Bek. v. 17. 09. 2003 - Stadt IX E 13 -
Telefon: 90 25 - 22 17 oder 9A 25 - 0, intern 9 25 - 22 l7

Für die gemäß $ 9 Abs 6 der Veroldnung über die Entsorguug
von gewerblichen Siedlungsabflälien und von bestimnteu Bau-

und Abbruchabf:ällen (Gewerbeabfaliverordnung - GewAbfV)
vom 19. Juni 2002 (BGBI. i S. 1938) von den Betreibern einer

Vorbehandlungsanlage halbjähriich durchzuführenden Fremd'
kontrollen, ist einer der folgenden von der Deutschen Akkredi-
tierungs- und Zulassungsgäseilschaft (DAU) zugelassenen und
in Berlin ansässigen Umweltgutachter zu beauftragen:

Dr. Jan Uwe Lieback
c/o GUT Certifi zierungs gesellschaft
für Managementsysteme mbH
Heidelberger Straße 64 a
12345 Berlin
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